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Gesetz
über Parteien und andere politische Vereinigungen 

— Parteiengesetz — 
vom 21. Februar 1990

Zur Gründung und Tätigkeit von Parteien und anderen 
politischen Vereinigungen in der Deutschen Demokratischen 
Republik beschließt die Volkskammer das folgende Gesetz:

§ 1
(1) Dieses Gesetz regelt die Rechte und Pflichten der Bür

ger der Deutschen Demokratischen Republik bei der Grün
dung und Tätigkeit von Parteien.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für andere politische Vereini
gungen, mit Ausnahme der §§ 10, 11 und 12.

' § 2
(1) Die Bildung von Parteien erfolgt entsprechend den 

Grundsätzen der Vereinigungsfreiheit.
(2) Parteien sind politische Vereinigungen von Bürgern, die 

dauernd oder für längere Zeit in der Deutschen Demokrati
schen Republik auf die politische Willensbildung Einfluß neh
men und sich mit eigenen Kandidaten an Wahlen beteiligen.

(3) Grundlegende Aufgaben von Parteien sind insbeson
dere
— Teilnahme und Mitwirkung—an der politischen Willens

bildung;
— Beteiligung an Wahlen durch Aufstellung von Kandida

ten;
— Förderung der politischen Bildung und aktive Teilnahme 

der Bürger am gesellschaftlichen Leben;
— Mitwirkung an der Vermittlung von Volks- und Staats

willen;
— Auswahl und Befähigung von geeigneten Mitgliedern zur 

Übernahme staatlicher Verantwortung.
(4) Die Parteien haben beim Präsidenten der Volkskam

mer
— das Programm und die Satzung (das Statut),
— die Namen der Mitglieder des geschäftsführenden Vor

standes
zu hinterlegen. Gleiches gilt für Änderungen bzw. Ergänzun
gen des Programms und der Satzung (des Statuts). Änderun
gen der personellen Zusammensetzung des geschäftsführen
den Vorstandes sind umgehend mitzuteilen. Der Präsident 
der Volkskammer führt ein Register der Parteien. Das Par
teienregister ist öffentlich und jedermann zugänglich.

(5) Eine Partei, die innerhalb von 6 Jahren nicht mit eige
nen Kandidatenvorschlägen an Wahlen teilgenommen hat, 
wird aus dem Parteienregister gestrichen. Die Öffentlichkeit 
ist darüber in geeigneter Weise zu informieren. Die Fortfüh
rung der Tätigkeit einer aus dem Parteienregister gestriche
nen Partei richtet sich nach den Bestimmungen des Vereini
gungsgesetzes.

§3
(1) Die Bildung von Parteien ist frei und bedarf keiner 

Genehmigung.
(2) Die Gründung und Tätigkeit von Parteien, die faschi

stische, militaristische, antihumanistische Ziele verfolgen so
wie Glaubens-, Rassen- und Völkerhaß bekunden oder ver
breiten, die Personen und Gruppen aufgrund ihrer Nationa
lität, ihrer politischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer 
sexuellen Orientierung oder ihrer körperlichen bzw. geisti
gen Behinderungen diskriminieren oder ihre Ziele mit Ge
walt oder durch Androhung von Gewalt zu verwirklichen 
suchen, sind verboten.

§4
(1) Mitglieder von Parteien können nur natürliche Perso

nen sein.
(2) Ausländer, die sich mit einer Aufenthaltserlaubnis oder 

einer Aufenthaltsgenehmigung in der Deutschen Demokrati
schen Republik aufhalten, können Mitglied einer Partei wer
den, soweit deren Satzung (Statut) nichts anderes bestimmt.

§5
(1) Jede Partei muß einen Namen haben, der sich von dem 

einer bereits bestehenden Partei deutlich unterscheidet. Glei
ches gilt für eine Kurzbezeichnung, wenn eine solche ver
wandt wird.

(2) Der Sitz einer Partei und ihres Vorstandes müssen sich 
im Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik be
finden.

§ 6
Soweit staatliche Organe, staatliche Betriebe und staatliche 

Einrichtungen Leistungen oder anderes an eine Partei ge
währen bzw. einer Partei einräumen, haben alle anderen 
Parteien Anspruch auf Gleichbehandlung.

§7
(1) Jeder Partei, die sich mit eigenen Kandidatenvorschlä

gen an Wahlen beteiligt, ist in der Wahlvorbereitung und 
-durchführung Chancengleichheit zu gewährleisten. Das be
zieht sich insbesondere auf
— die Nutzung von Räumen und anderen Versammlungs

stätten in volkseigenen Grundstücken, soweit sich diese 
in Rechtsträgerschaft der örtlichen Staatsorgane befinden;

— den gleichberechtigten Zugang zu und die freie Eigendar
stellung in den Massenmedien in Übereinstimmung mit 
dem Beschluß der Volkskammer vom 5. Februar 1990 über 
die Gewährleistung der Meinungs-, Informations- und 
Medienfreiheit (GBl. I Nr. 7 S. 39);

— die gleichberechtigte Inanspruchnahme von öffentlich ver
walteten Flächen zur Wahlsichtwerbung.

(2) Die Realisierung von Ansprüchen der Parteien gemäß 
Abs. 1 gewährleisten der Ministerrat, die zuständigen örtli
chen Staatsorgane und die Leiter der staatlichen Einrichtun
gen durch mit den jeweiligen Parteien rechtzeitig abzuschlie
ßende Vereinbarungen, die auch Festlegungen über die im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Rechte entste
henden Kosten enthalten müssen.

§ 8
(1) Parteien sind unter der Voraussetzung des §2 Abs. 4 

rechtsfähig. Sie nehmen als juristische Personen am Rechts
verkehr teil.

(2) Für die Teilnahme der Parteien am Rechtsverkehr gel
ten, soweit dieses Gesetz nichts anderes festlegt, die Regelun
gen des Vereinigungsgesetzes entsprechend.

§9
(1) Jede Partei muß über ein Programm und eine Satzung 

(Statut) verfügen, die demokratischen Prinzipien entspre
chen.

(2) Die Satzungen müssen Festlegungen enthalten über
— Namen der Partei und Kurzbezeichnung, sofern eine sol

che verwandt wird;
— Sitz und Tätigkeitsgebiet der Partei;
— allgemeine Gliederung der Partei;
— Zusammensetzung und Befugnisse des Vorstandes und der 

übrigen Organe;
— Beschlußfassung der Mitgliederversammlung bzw. Dele

giertenkonferenz;
— Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft sowie der 

Rechte und Pflichten der Mitglieder;
— Verfahren der Auswahl von Kandidaten der Partei für 

die Wahlen zu den Volksvertretungen;
— Form und Inhalt einer Finanzordnung.
Über die Einrichtung einer Schiedsgerichtsbarkeit entschei
det die Partei.

§10
(1) Organe der Parteien sind Mitgliederversammlungen 

und Vorstände. In der Satzung (im Statut) kann festgelegt 
werden, daß in überörtlichen Struktureinheiten an die Stelle


